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Honorarordnung der VHS Altenholz 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Altenholz hat mit Beschluss vom 16. Juni 2004 folgende Honorare für 
Dozenten/innen, Kursleiter/innen und Referenten/innen der VHS Altenholz festgesetzt. 
 
Für die Fachbereiche gelten nachfolgende Honorartabellen. Angegeben sind die Bausteine eines Kurses von bis 
zu 180 Minuten. Längere Kurseinheiten ergeben sich entsprechend. 
 
a) Fachbereiche Gesellschaft, Sprachen, Kultur und Spezial 

 
Minuten 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 
Euro 11,-- 16,50 22,-- 27,50 33,-- 38,50 44,-- 49,50 55,-- 60,50 66,-- 

 
b) Fachbereiche Gesundheit sowie Beruf und Karriere 
 

Minuten 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 
Euro 13,-- 19,50 26,-- 32,50 39,-- 45,50 52,-- 58,50 65,-- 71,50 78,-- 

 
d) Die Honorare für Instrumentalunterricht staffeln sich nach Teilnehmerzahl und Unterrichtsdauer. 
  

Teilnehmer-
zahl 

30 Minuten 45 Minuten  60 Minuten 

      ab  3 11,40 17,10 22,80 
2 11,20 16,80 22,40 
1 11,00 16,50 22,00 

 
 
e) Für Einzelvorträge bekommt der/die Referent/in bis zu 128,00 Euro. 
 
f) Für Firmenseminare, die in den Räumlichkeiten der VHS Altenholz stattfinden, erhält der/die Dozent/in 

70% der ausgehandelten Kursgebühr. Für Firmenseminare, die in der jeweiligen Firma stattfinden, er-
hält der/die Dozent/in 80% der ausgehandelten Kursgebühr. 

 
g) Für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Seniorenwanderungen erhält der/die Lei-

ter/in der Gruppe je Wanderung den zweieinhalbfachen Honorarsatz zu a). 
 
h) Für einen im Zusammenhang mit der Durchführung der Kurse vermehrten Aufwand kann der Bürger-

meister/die Bürgermeisterin das Honorar erhöhen. Ebenfalls ist er in begründeten Ausnahmefällen be-
rechtigt, das Honorar zu kürzen. 

 
j) Eine Fahrtkostenerstattung für  Dozenten/innen, Kursleiter/innen und Referenten/innen zur und von der 

VHS Altenholz erfolgt nur in begründeten Ausnahmefällen bis zu einer Strecke von 50 km  nach den im 
öffentlichen Dienst geltenden Reisekostenbestimmungen. 

 
Die Honorarordnung tritt am 1. August 2004 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Honorarordnung in ihrer bisherigen 
Fassung außer Kraft. 
 
Altenholz,  17. Juni 2004      GEMEINDE ALTENHOLZ 
                Der Bürgermeister 
             Striebich 


